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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

16.04.2013 Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit 

                          und Betriebsausschuss ESW Empfehlung/Anhörung 
24.04.2013 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
29.04.2013 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Wuppertal Oberbarmen an Sonn- 
und Feiertagen 

 

 
Grund der  Vor lage 
 
§ 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) 
vom 16.11.2006 
 
 
Besch lu s sv orsch lag 
 
Der Rat der Stadt beschließt die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen in Wuppertal Oberbarmen am 08.12.2013 gemäß beiliegendem 
Entwurf. 
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Begründung 
 
Folgende verkaufsoffene Sonntage sind mit Ratsbeschluss vom 15.11.2012  
für Wuppertal Oberbarmen genehmigt worden: 
 

09.06.2013 
03.11.2013 
15.12.2013 

 
Mit Schreiben vom 30.01.2013 hat sich die Aktionsgemeinschaft Oberbarmen e. V., Herr 
Weidenbach, an Herrn Oberbürgermeister Jung gewandt und darum gebeten, zwei dieser 
Termine zu verlegen, und zwar den 03.11.2013 auf den 20.10.2013 und den 15.12.2013 
auf den 08.12.2013. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Verlegung vom 03.11.2013 auf den 20.10.2013 nicht zu 
entsprechen, weil dieser Termin die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage insgesamt erhöhen 
würde. 
 
Bei der Verlegung des Termins 15.12.2013 auf den 08.12.2013 stellt sich dieses Problem 
nicht, da am 08.12.2013 bereits verkaufsoffene Sonntage für Elberfeld, Barmen, Cronenberg 
und Ronsdorf genehmigt wurden. 
 
Der beantragte Termin erfüllt die Voraussetzungen des § 6 LÖG NRW für die Freigabe von 
Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. 
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An lagen  
 
Antrag der Aktionsgemeinschaft Oberbarmen e. V. 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in Wuppertal 
Oberbarmen am 08.12.2013 
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